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Nebenklage wieder am Zug

Rollback für NRW-Unis

NSU-Prozess  Befangenheitsantrag abgelehnt, Schlussvorträge gehen weiter. Von Claudia Wangerin

Präsenzpflicht, Militärforschung, Allmacht für Hochschulräte: Regierungspläne an Rhein und Ruhr

Im NSU-Prozess ist am Mittwoch 
der vermutlich letzte Befangen-
heitsantrag gegen die Richter 

abgelehnt worden, bevor die Neben-
klagevertreter ihre Plädoyers zu En-
de bringen können. Die seit Mai 2013 
laufende Hauptverhandlung vor dem 
Oberlandesgericht München war zu-
letzt wegen eines Streits um einen Be-
weisantrag der Verteidiger von Ralf 
Wohlleben zwei Wochen lang nicht 
vorangekommen. Für den heute knapp 
43jährigen Ex-NPD-Funktionär hatte 
die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre 
Haft gefordert – sechs Jahre hat er be-
reits in Untersuchungshaft abgesessen. 
Ihm wird vorgeworfen, um die Jahrtau-
sendwende mit Carsten S. als Mittels-
mann die Tatwaffe für neun Morde an 
Kleingewerbetreibenden mit Migrati-
onshintergrund beschafft zu haben.

Wohllebens Anwälte vertreten den 
Standpunkt, dass der zur Tatzeit noch 
heranwachsende Carsten S. das Waffen-
modell später nicht sicher identifizie-
ren konnte. Der Mitangeklagte befindet 
sich in einem Zeugenschutzprogramm. 
Er hatte bereits in der Frühphase des 
Prozesses ausgesagt und bis heute als 
einziger der fünf Angeklagten die Fra-
gen aller Prozessbeteiligten beantwortet.

Im Brandschutt der Zwickauer Woh-
nung des mutmaßlichen NSU-Kerntrios 
und dem Wohnmobil, in dem die Neona-
zis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 
Ende 2011 Selbstmord begangen haben 
sollen, waren mehrere scharfe Kurz- und 
Langwaffen sichergestellt worden – dar-
unter die später von Kriminaltechnikern 
als Mordwaffe identifizierte Ceska 83.

Als Carsten S. nach eigener Aussage 
die Pistole wiedererkannt hatte, waren 

ihm aus Sicht der Verteidiger Wohlle-
bens nicht genug ähnlich aussehende 
Vergleichswaffen vorgelegt worden.

Die Gesinnung, die Wohllebens An-
wälte Nicole Schneiders, Olaf Klemke 
und Wolfram Nahrath mit ihrem Man-
danten teilen, hinderte sie nicht, in dem 
Beweisantrag zwei andere Neonazis 
für die Beschaffung der besagten Ces-
ka 83 verantwortlich zu machen. Der 
Staatsschutzsenat des Münchner Ober-
landesgerichts hielt das aber nicht für 
ausreichend plausibel und lehnte es ab, 
die beiden Männer, gegen die das Lan-
deskriminalamt Baden-Württemberg in 
anderer Sache ermittelt, als Zeugen zu 
laden. Der erst in der Plädoyerphase ge-
stellte Beweisantrag galt unter geschul-
ten Prozessbeobachtern als aussichtslos.

Am heutigen Donnerstag wird vor-
aussichtlich ein Nebenklagevertreter der 

Angehörigen von Theodoros Boulgari-
des plädieren – der aus Griechenland 
stammende Münchner Schlüsseldienst-
inhaber war am 15. Juni 2005 als sieb-
tes Opfer der bundesweiten Mordserie 
bei der Arbeit in seinem Ladenlokal er-
schossen worden.

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe 
soll nach dem Willen der Bundesanwalt-
schaft zu lebenslanger Haft verurteilt 
werden. Die Ankläger forderten außer-
dem die Anordnung einer Sicherungs-
verwahrung. Nach Überzeugung der 
Bundesanwälte und der Nebenkläger 
war sie planerische Mittäterin bei den 
zehn überwiegend rassistisch motivier-
ten Morden des »Nationalsozialistischen 
Untergrunds« (NSU). Differenzen gibt 
es darüber, ob Mundlos und Böhnhardt 
diese Taten alleine ausführten oder ein 
größeres Netzwerk tätig wurde.

Ein drohender wissenschafts-
politischer Rollback in Nord-
rhein-Westfalen ruft heftige 

Kritik hervor. »Wir sind fassungslos 
über die geplante Verschlimmerung 
des Hochschulgesetzes«, kommentier-
te Imke Ahlen vom Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss (AStA) der Uni-
versität Köln vergangene Woche die 
Pläne der CDU-FDP-Koalition. Zu den 
Vorhaben von Wissenschaftsministe-
rin Isabel Pfeiffer-Poensgen gehören 
unter anderem die Streichung der »Zi-
vilklausel«, die Wiedereinführung von 
Anwesenheitspflichten sowie die De-
regulierung der Univerwaltung. Zen-
trale Projekte der Vorgängerregierung 
wären damit revidiert. Die parteilose 
Politikerin liebäugelt zudem mit Stu-
diengebühren für Nicht-EU-Ausländer. 
Eine Beschlussfassung in der Sache 
will sie aber noch abwarten.

Das Patentrezept der Ministerin lau-
tet »Autonomie«. Unis und Fachhoch-
schulen sollen künftig wesentliche Fra-
gen zur Beschäftigung von Mitarbei-
tern, zur Auswahl von Studenten und 
zur Forschung weitgehend selbständig 
regeln dürfen. Die Eckpunkte für ein 
neues Hochschulgesetz hatte Pfeif-
fer-Poensgen am 30. Januar in Düs-
seldorf vorgestellt. Die Landespolitik 
werde sich demnach »aus den bisheri-
gen Möglichkeiten der Detailsteuerung 
zurückziehen«, heißt es in einer Mittei-

lung ihres Hauses. »Vorgaben wie die 
Hochschulentwicklungsplanung oder 
die Befugnis zum Erlass von Rahmen-
vorgaben entfallen.«

Insbesondere die sogenannten 
Hochschulräte sollen wieder mehr Ein-
fluss erhalten. Das Gremium ist eine 
einem Konzernaufsichtsrat vergleich-
bare Runde von externen, überwiegend 
durch die Wirtschaft bestellten Fach-
leuten, die die Hochschulen vornehm-
lich nach den Vorgaben der Industrie 
ausrichten. SPD und Grüne hatten 
deren Macht ein Stück weit beschnit-
ten. Jetzt heißt es in den Eckpunkten: 
»Hinsichtlich der Einflussmöglichkeit 
des Ministeriums auf das Hochschul-
management hat das Ministerium die 
ihm zukommenden Befugnisse weitge-
hend auf den Hochschulrat oder dessen 
Vorsitzenden rückholbar per Erlass de-
legiert.« Zudem soll die Gruppenpa-
rität im akademischen Senat gekippt 
werden. Bisher muss dieser zu gleichen 
Teilen durch Vertreter von Professo-
ren, Mitarbeitern und Studenten zu-
sammengesetzt sein. Künftig soll vor 
allem die Mitbestimmung der nicht-
professoralen Mitglieder im Senat ein-
geschränkt werden.

Für Empörung sorgt insbesondere 
die geplante Entsorgung der von SPD 
und Grünen durchgesetzten Leitlinie, 
dass die Hochschulen keine militäri-
sche Forschung betreiben sollen. Die 

Hochschulen waren 2014 qua Gesetz 
dazu angehalten worden, eine Zivil-
klausel in ihrer Grundordnung zu ver-
ankern. Die neue Regierung erachtet 
dies als »Ausdruck des Misstrauens« 
gegenüber den Rektoraten. Diese 
sollten in Zukunft selbst entscheiden 
dürfen, ob sie sich ein entsprechen-
des Regularium geben oder nicht. Eine 
»staatliche Hilfestellung« bei der Ver-
pflichtung zu friedlichen Zielen ist laut 
Pfeiffer-Poensgen überflüssig, weil das 
Grundgesetz schon eine Friedensord-
nung vorgebe.

Entsetzt äußerte sich Kathrin Vog-
ler von der Bundestagsfraktion der 
Linkspartei: »Die schwarz-gelbe Lan-
desregierung zieht die Hochschulen in 
NRW in das schmutzige Geschäft mit 
dem Tod.« In Zeiten des Umbaus der 
Bundeswehr zu einer weltweit agie-
renden Interventionsarmee stelle das 
die Hochschulen vor »schwerwiegen-
de ethische Fragen«, gab sie in einer 
Pressemitteilung zu bedenken. »Diese 
müssen gesamtgesellschaftlich beant-
wortet werden und nicht in den Hoch-
schulsenaten der einzelnen Standorte.« 
Angesichts ihrer »chronischen Unter-
finanzierung« sei zu befürchten, dass 
viele »die lukrativen Forschungsaufträ-
ge nicht ausschlagen werden können«, 
erklärte die Linke-Politikerin.

Für großen Unmut bei Studierenden-
vertretern sorgt die geplante Wiederein-

führung der Anwesenheitspflicht bei 
Lehrveranstaltungen. Die abgewählte 
Regierung hatte diese abgeschafft, um 
mehr Freiräume für die Vereinbarkeit 
eines eigenverantwortlichen Studi-
ums mit Nebenjob, Kindererziehung 
oder Pflege von Angehörigen zu er-
möglichen. Das Vorhaben gehe an der 
Lebensrealität der Menschen vorbei, 
von denen viele arbeiten müssten, um 
überhaupt studieren zu können, sag-
te Katrin Lögering vom Landes-AS-
ten-Treffen NRW vergangene Woche 
der Deutschen Presseagentur.

Noch eine Errungenschaft will Pfeif-
fer-Poensgen abräumen: Seit drei Jah-
ren besteht eine gesetzliche Grundlage 
dafür, dass studentische Hilfskräfte 
ihre Interessen an den Hochschulen 
gegenüber deren Leitungen vertreten 
können. Zum Beispiel setzt sich an der 
Uni Köln seit kurzem der sechsköpfige 
sogenannte SHK-Rat für die Belange 
der Betroffenen ein. Kaum in Funk-
tion, soll das Gremium schon wieder 
abgewickelt werden. Die Begründung 
der Regierung: Der SHK-Rat sei ein 
Fremdkörper in der Interessenwahr-
nehmung der Personalvertretung. 
»Das ist aus unserer Sicht völlig un-
verständlich«, erklärte Lena Snelting 
vom Kölner AStA vergangene Woche: 
Studentische Hilfskräfte würden durch 
die Personalräte der Universität nicht 
vertreten. Ralf Wurzbacher

SPD-Mitgliederentscheid 
verfassungskonform
Karlsruhe. Das geplante SPD-
Mitgliedervotum kann stattfin-
den. Das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe hat alle 
Beschwerden gegen das Votum 
zum Koalitionsvertrag mit CDU 
und CSU abgelehnt. Gegen-
über Spiegel online sagte am 
Mittwoch ein Gerichtssprecher, 
dass die Anträge ohne Begrün-
dung abgelehnt worden seien. 
Erkennt Karlsruhe in einer 
Beschwerde keine verfassungs-
rechtliche Bedeutung, könne 
das Gericht eine Annahme 
zur Entscheidung verweigern. 
Bereits 2014 wurde gegen den 
damaligen SPD-Mitgliederent-
scheid in Karlsruhe Beschwerde 
eingereicht. Diese wurden für 
unzulässig erklärt, da das Vor-
gehen der SPD nicht gegen das 
Grundgesetz verstoße.  (jW)

Ermittlung im  Saarland 
wegen Untreue
Saarbrücken. Die Staatsanwalt-
schaft Saarbrücken will in einer 
Finanzaffäre um den Landes-
sportverband für das Saarland 
gegen den Präsidenten des 
Landtags, Klaus Meiser (CDU), 
und den SPD-Abgeordneten 
Eugen Roth ermitteln. Die Be-
hörde habe beim Landtag einen 
Antrag auf Aufhebung der par-
lamentarischen Immunität für 
die Politiker gestellt, teilte die 
Staatsanwaltschaft am Mittwoch 
mit. Im Raum stehe der An-
fangsverdacht der Untreue und 
der Vorteilsgewährung. Auch 
gegen die weiteren sechs Präsi-
diumsmitglieder seien Ermitt-
lungen eingeleitet worden, sagte 
Oberstaatsanwalt Christoph 
Rebmann.  (dpa/jW)

BGH stärkt Rechte  
von Mietern
Karlsruhe. Der Bundesgerichts-
hof (BGH) hat die Mieterrechte 
bei extrem hohen Strom- oder 
Nebenkostenabrechnungen ge-
stärkt. Demnach müssen Mieter 
im Streit mit Energieversorgern 
deutlich überhöhte Abrechnun-
gen nicht bezahlen, wenn die 
»ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers« des 
Energieanbieters besteht, ent-
schied das Gericht in einem am 
Mittwoch verkündeten Urteil. 
Nachzahlungsforderungen im 
üblichen Rahmen von einigen 
hundert Euro müssen Verbrau-
cher aber weiterhin zunächst 
begleichen und können dann 
ein Rückforderungsverfahren 
anstrengen.  (AFP/jW)

In Zukunft mehr Druck: Absolventen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (2010)
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Zitat des Tages

Heiner Flassbeck, Ökonom und 

ehemaliger Finanzstaatsse-

kretär, am Mittwoch auf www.

makroskop.eu über die Tarifeini-

gung in der Metallindustrie

Die 4,3 Prozent Loh-
nerhöhung (...) relati-
vieren sich gewaltig, 

wenn man sie von 
den vereinbarten 27 

Monaten auf ein Jahr 
umrechnet – nämlich 

auf 1,91 Prozent.
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der vermutlich letzte Befangen-
heitsantrag gegen die Richter 

abgelehnt worden, bevor die Neben-
klagevertreter ihre Plädoyers zu En-
de bringen können. Die seit Mai 2013 
laufende Hauptverhandlung vor dem 
Oberlandesgericht München war zu-
letzt wegen eines Streits um einen Be-
weisantrag der Verteidiger von Ralf 
Wohlleben zwei Wochen lang nicht 
vorangekommen. Für den heute knapp 
43jährigen Ex-NPD-Funktionär hatte 
die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre 
Haft gefordert – sechs Jahre hat er be-
reits in Untersuchungshaft abgesessen. 
Ihm wird vorgeworfen, um die Jahrtau-
sendwende mit Carsten S. als Mittels-
mann die Tatwaffe für neun Morde an 
Kleingewerbetreibenden mit Migrati-
onshintergrund beschafft zu haben.

Wohllebens Anwälte vertreten den 
Standpunkt, dass der zur Tatzeit noch 
heranwachsende Carsten S. das Waffen-
modell später nicht sicher identifizie-
ren konnte. Der Mitangeklagte befindet 
sich in einem Zeugenschutzprogramm. 
Er hatte bereits in der Frühphase des 
Prozesses ausgesagt und bis heute als 
einziger der fünf Angeklagten die Fra-
gen aller Prozessbeteiligten beantwortet.

Im Brandschutt der Zwickauer Woh-
nung des mutmaßlichen NSU-Kerntrios 
und dem Wohnmobil, in dem die Neona-
zis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 
Ende 2011 Selbstmord begangen haben 
sollen, waren mehrere scharfe Kurz- und 
Langwaffen sichergestellt worden – dar-
unter die später von Kriminaltechnikern 
als Mordwaffe identifizierte Ceska 83.

Als Carsten S. nach eigener Aussage 
die Pistole wiedererkannt hatte, waren 

ihm aus Sicht der Verteidiger Wohlle-
bens nicht genug ähnlich aussehende 
Vergleichswaffen vorgelegt worden.

Die Gesinnung, die Wohllebens An-
wälte Nicole Schneiders, Olaf Klemke 
und Wolfram Nahrath mit ihrem Man-
danten teilen, hinderte sie nicht, in dem 
Beweisantrag zwei andere Neonazis 
für die Beschaffung der besagten Ces-
ka 83 verantwortlich zu machen. Der 
Staatsschutzsenat des Münchner Ober-
landesgerichts hielt das aber nicht für 
ausreichend plausibel und lehnte es ab, 
die beiden Männer, gegen die das Lan-
deskriminalamt Baden-Württemberg in 
anderer Sache ermittelt, als Zeugen zu 
laden. Der erst in der Plädoyerphase ge-
stellte Beweisantrag galt unter geschul-
ten Prozessbeobachtern als aussichtslos.

Am heutigen Donnerstag wird vor-
aussichtlich ein Nebenklagevertreter der 

Angehörigen von Theodoros Boulgari-
des plädieren – der aus Griechenland 
stammende Münchner Schlüsseldienst-
inhaber war am 15. Juni 2005 als sieb-
tes Opfer der bundesweiten Mordserie 
bei der Arbeit in seinem Ladenlokal er-
schossen worden.

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe 
soll nach dem Willen der Bundesanwalt-
schaft zu lebenslanger Haft verurteilt 
werden. Die Ankläger forderten außer-
dem die Anordnung einer Sicherungs-
verwahrung. Nach Überzeugung der 
Bundesanwälte und der Nebenkläger 
war sie planerische Mittäterin bei den 
zehn überwiegend rassistisch motivier-
ten Morden des »Nationalsozialistischen 
Untergrunds« (NSU). Differenzen gibt 
es darüber, ob Mundlos und Böhnhardt 
diese Taten alleine ausführten oder ein 
größeres Netzwerk tätig wurde.

Ein drohender wissenschafts-
politischer Rollback in Nord-
rhein-Westfalen ruft heftige 

Kritik hervor. »Wir sind fassungslos 
über die geplante Verschlimmerung 
des Hochschulgesetzes«, kommentier-
te Imke Ahlen vom Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss (AStA) der Uni-
versität Köln vergangene Woche die 
Pläne der CDU-FDP-Koalition. Zu den 
Vorhaben von Wissenschaftsministe-
rin Isabel Pfeiffer-Poensgen gehören 
unter anderem die Streichung der »Zi-
vilklausel«, die Wiedereinführung von 
Anwesenheitspflichten sowie die De-
regulierung der Univerwaltung. Zen-
trale Projekte der Vorgängerregierung 
wären damit revidiert. Die parteilose 
Politikerin liebäugelt zudem mit Stu-
diengebühren für Nicht-EU-Ausländer. 
Eine Beschlussfassung in der Sache 
will sie aber noch abwarten.

Das Patentrezept der Ministerin lau-
tet »Autonomie«. Unis und Fachhoch-
schulen sollen künftig wesentliche Fra-
gen zur Beschäftigung von Mitarbei-
tern, zur Auswahl von Studenten und 
zur Forschung weitgehend selbständig 
regeln dürfen. Die Eckpunkte für ein 
neues Hochschulgesetz hatte Pfeif-
fer-Poensgen am 30. Januar in Düs-
seldorf vorgestellt. Die Landespolitik 
werde sich demnach »aus den bisheri-
gen Möglichkeiten der Detailsteuerung 
zurückziehen«, heißt es in einer Mittei-

lung ihres Hauses. »Vorgaben wie die 
Hochschulentwicklungsplanung oder 
die Befugnis zum Erlass von Rahmen-
vorgaben entfallen.«

Insbesondere die sogenannten 
Hochschulräte sollen wieder mehr Ein-
fluss erhalten. Das Gremium ist eine 
einem Konzernaufsichtsrat vergleich-
bare Runde von externen, überwiegend 
durch die Wirtschaft bestellten Fach-
leuten, die die Hochschulen vornehm-
lich nach den Vorgaben der Industrie 
ausrichten. SPD und Grüne hatten 
deren Macht ein Stück weit beschnit-
ten. Jetzt heißt es in den Eckpunkten: 
»Hinsichtlich der Einflussmöglichkeit 
des Ministeriums auf das Hochschul-
management hat das Ministerium die 
ihm zukommenden Befugnisse weitge-
hend auf den Hochschulrat oder dessen 
Vorsitzenden rückholbar per Erlass de-
legiert.« Zudem soll die Gruppenpa-
rität im akademischen Senat gekippt 
werden. Bisher muss dieser zu gleichen 
Teilen durch Vertreter von Professo-
ren, Mitarbeitern und Studenten zu-
sammengesetzt sein. Künftig soll vor 
allem die Mitbestimmung der nicht-
professoralen Mitglieder im Senat ein-
geschränkt werden.

Für Empörung sorgt insbesondere 
die geplante Entsorgung der von SPD 
und Grünen durchgesetzten Leitlinie, 
dass die Hochschulen keine militäri-
sche Forschung betreiben sollen. Die 

Hochschulen waren 2014 qua Gesetz 
dazu angehalten worden, eine Zivil-
klausel in ihrer Grundordnung zu ver-
ankern. Die neue Regierung erachtet 
dies als »Ausdruck des Misstrauens« 
gegenüber den Rektoraten. Diese 
sollten in Zukunft selbst entscheiden 
dürfen, ob sie sich ein entsprechen-
des Regularium geben oder nicht. Eine 
»staatliche Hilfestellung« bei der Ver-
pflichtung zu friedlichen Zielen ist laut 
Pfeiffer-Poensgen überflüssig, weil das 
Grundgesetz schon eine Friedensord-
nung vorgebe.

Entsetzt äußerte sich Kathrin Vog-
ler von der Bundestagsfraktion der 
Linkspartei: »Die schwarz-gelbe Lan-
desregierung zieht die Hochschulen in 
NRW in das schmutzige Geschäft mit 
dem Tod.« In Zeiten des Umbaus der 
Bundeswehr zu einer weltweit agie-
renden Interventionsarmee stelle das 
die Hochschulen vor »schwerwiegen-
de ethische Fragen«, gab sie in einer 
Pressemitteilung zu bedenken. »Diese 
müssen gesamtgesellschaftlich beant-
wortet werden und nicht in den Hoch-
schulsenaten der einzelnen Standorte.« 
Angesichts ihrer »chronischen Unter-
finanzierung« sei zu befürchten, dass 
viele »die lukrativen Forschungsaufträ-
ge nicht ausschlagen werden können«, 
erklärte die Linke-Politikerin.

Für großen Unmut bei Studierenden-
vertretern sorgt die geplante Wiederein-

führung der Anwesenheitspflicht bei 
Lehrveranstaltungen. Die abgewählte 
Regierung hatte diese abgeschafft, um 
mehr Freiräume für die Vereinbarkeit 
eines eigenverantwortlichen Studi-
ums mit Nebenjob, Kindererziehung 
oder Pflege von Angehörigen zu er-
möglichen. Das Vorhaben gehe an der 
Lebensrealität der Menschen vorbei, 
von denen viele arbeiten müssten, um 
überhaupt studieren zu können, sag-
te Katrin Lögering vom Landes-AS-
ten-Treffen NRW vergangene Woche 
der Deutschen Presseagentur.

Noch eine Errungenschaft will Pfeif-
fer-Poensgen abräumen: Seit drei Jah-
ren besteht eine gesetzliche Grundlage 
dafür, dass studentische Hilfskräfte 
ihre Interessen an den Hochschulen 
gegenüber deren Leitungen vertreten 
können. Zum Beispiel setzt sich an der 
Uni Köln seit kurzem der sechsköpfige 
sogenannte SHK-Rat für die Belange 
der Betroffenen ein. Kaum in Funk-
tion, soll das Gremium schon wieder 
abgewickelt werden. Die Begründung 
der Regierung: Der SHK-Rat sei ein 
Fremdkörper in der Interessenwahr-
nehmung der Personalvertretung. 
»Das ist aus unserer Sicht völlig un-
verständlich«, erklärte Lena Snelting 
vom Kölner AStA vergangene Woche: 
Studentische Hilfskräfte würden durch 
die Personalräte der Universität nicht 
vertreten. Ralf Wurzbacher
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und CSU abgelehnt. Gegen-
über Spiegel online sagte am 
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dung abgelehnt worden seien. 
Erkennt Karlsruhe in einer 
Beschwerde keine verfassungs-
rechtliche Bedeutung, könne 
das Gericht eine Annahme 
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gegen den Präsidenten des 
Landtags, Klaus Meiser (CDU), 
und den SPD-Abgeordneten 
Eugen Roth ermitteln. Die Be-
hörde habe beim Landtag einen 
Antrag auf Aufhebung der par-
lamentarischen Immunität für 
die Politiker gestellt, teilte die 
Staatsanwaltschaft am Mittwoch 
mit. Im Raum stehe der An-
fangsverdacht der Untreue und 
der Vorteilsgewährung. Auch 
gegen die weiteren sechs Präsi-
diumsmitglieder seien Ermitt-
lungen eingeleitet worden, sagte 
Oberstaatsanwalt Christoph 
Rebmann.  (dpa/jW)

BGH stärkt Rechte  
von Mietern
Karlsruhe. Der Bundesgerichts-
hof (BGH) hat die Mieterrechte 
bei extrem hohen Strom- oder 
Nebenkostenabrechnungen ge-
stärkt. Demnach müssen Mieter 
im Streit mit Energieversorgern 
deutlich überhöhte Abrechnun-
gen nicht bezahlen, wenn die 
»ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers« des 
Energieanbieters besteht, ent-
schied das Gericht in einem am 
Mittwoch verkündeten Urteil. 
Nachzahlungsforderungen im 
üblichen Rahmen von einigen 
hundert Euro müssen Verbrau-
cher aber weiterhin zunächst 
begleichen und können dann 
ein Rückforderungsverfahren 
anstrengen.  (AFP/jW)
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Zitat des Tages

Heiner Flassbeck, Ökonom und 

ehemaliger Finanzstaatsse-

kretär, am Mittwoch auf www.

makroskop.eu über die Tarifeini-

gung in der Metallindustrie

Die 4,3 Prozent Loh-
nerhöhung (...) relati-
vieren sich gewaltig, 

wenn man sie von 
den vereinbarten 27 

Monaten auf ein Jahr 
umrechnet – nämlich 

auf 1,91 Prozent.


